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Protokoll zur Ordentlichen Versammlung der Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch 

Ferenbalm von Sonntag, 28. November 2021, 10.45 Uhr, im Anschluss an den Gottes-

dienst in der Kirche Ferenbalm bzw. die Teilversammlung bernisch Ferenbalm 
 

 
Vorsitz  Alfred Köhli, Kirchgemeindepräsident 

Anwesende Stimmberechtigte 20 

Nicht Stimmberechtigte 3 

Absolutes Mehr  11 

Entschuldigungen  Gemeinde Murten /Dolores Hofmann, Ried b/Kerzers /Monika 

Hurni, Gammen /Anni und René Vögtli, Gümmenen /Gertrud Rytz, 

Biberen /Stephan Hagenow Bardet, Ferenbalm 

Protokoll Kathrin Winkelmann, Sekretärin Kirchgemeinde 

Stimmenzählerin Sonja Schmid, Ferenbalm 

 

 

Covid-19 

Die Versammlung findet unter Einhaltung der Vorgaben von Bund und Kanton statt. Grundlage bildet das 

Schutzkonzept für Kirchgemeindeversammlungen (Version 29. Oktober 2021). 

 

Der Präsident Alfred Köhli eröffnet die Versammlung und verliest die Traktandenliste, die wie folgt publi-

ziert worden ist: 

 Laupen Anzeiger Nrn 43 und 47 vom 18. Oktober und 25. November 2021 

 Amtsblatt des Kantons Freiburg vom 5. November 2021 

 Der Murtenbieter, Nr. 47 vom 26. November 2021 

 reformiert. 11/2021 und «Nöis us dr Chiuchgmeind» II/2021, Mitteilungsblatt des Kirchgemeinderates 

vom November 2021 

sowie auf der Gemeindewebsite unter www.kirchenregion-laupen.ch/kg/ferenbalm. 

Seitens der Stimmberechtigten werden keine Ordnungsanträge gestellt. 

Die vorliegende Traktandenliste wird in publizierter Form verhandelt. 

 

 

Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch Ferenbalm; 

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung bernisch und freiburgisch Ferenbalm 

Sonntag, 28. November 2021, im Anschluss an den Morgengottesdienst 

Traktanden 

1. Budget 2022 ......................................................................................................................................................... 2 

2. Informationen ....................................................................................................................................................... 3 

3. Verschiedenes ...................................................................................................................................................... 4 

 

Das Stimmrecht richtet sich nach Art. 5 des Organisationsreglements der Kirchgemeinde bernisch und freibur-

gisch Ferenbalm. 

 

Ferenbalm, im Oktober 2021 

Der Kirchgemeinderat  

 

 

Rechtsmittel 

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der 

Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63ff 

Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort 

http://www.kirchenregion-laupen.ch/ferenbalm
http://www.kirchenregion-laupen.ch/ferenbalm
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zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen 

hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 

 

 

Als Stimmenzähler wird Sonja Schmid, Ferenbalm bestimmt. 

Die Versammlung ist dadurch konstituiert. 

 

 

Protokoll 

Gemäss Art. 70 Organisationsreglement (OgR) Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch Ferenbalm ist das Protokoll 

zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung bernisch und freiburgisch Ferenbalm vom 29. November 2020 ab 9. 

Dezember 2020 während 30 Tagen in der Kirche öffentlich aufgelegen. Zum Protokoll wurden innert der Auflage-

/Rechtsmittelfrist keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche in Form einer schriftlichen und begründeten Einspra-

che zuhanden des Kirchgemeinderates formuliert. Der Kirchgemeinderat hat das Protokoll in seiner Sitzung vom 3. 

Februar 2021 genehmigt. 

 

 

Verhandlungen und Beschlüsse 

 

1. Budget 2022 

Referent: Markus Henauer, Ressort Finanzen 

Einleitend 

 Der Kirchgemeinderat hat das Budget 2022 am 20. Oktober 2021 zuhanden der Genehmigung durch 

die Kirchgemeindeversammlung verabschiedet. 

 Die budgetierten Steuereinnahmen basieren auf einem unverändertem Kirchensteuersatz von 

 0.184 Einheiten der Einfachen Steuer (BE) 

 9 % der einfachen Staatssteuer (FR) 

 Das Budget der Erfolgsrechnung 2021 schliesst bei Gesamtaufwand von CHF 533’288 mit einem Ver-

lust von CHF 85'568. 

Erläuterungen zur Entwicklung bei massgeblichen Abweichungen zum Vorjahresbudget 

SACHGRUPPE BEGRÜNDUNG 

AUFWAND 

Personalaufwand 

Mehraufwand von 6 % 

 Festanstellung KUW-Mitarbeitende mit 11,7 % ab 

08.2021 

 Reserven (Änderung Beschäftigungsgrad) 

 entsprechender Anstieg auch bei den Personalne-

benkosten 

Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand 

Anstieg um 22 % 

 bauliche Massnahmen 

 Pfarrhaus; Sanierung Berner Kaminhut 

 Pfarrhausgarten; Ersatz Zaun oberhalb Mauer 

Abschreibung Verwaltungsvermögen 

Anstieg um CHF 15’000 

 

planmässige Abschreibungen aus Neuinvestition In-

nenraumsanierung Kirche /Budget 2021 ging von tie-

ferem Investitionsbedarf aus 

ERTRAG 

Fiskalertrag 

Steuereinnahmen (NP/JP) liegen rund 3 % unter dem 

Vorjahresbudget 

Annahme basiert einerseits auf dem Jahresergebnis 

2020 und trägt andererseits den Auswirkungen und 

Massnahmen von Covid-19 Rechnung 

 

Von den gemachten Ausführungen wird Kenntnis genommen. 

Das Wort wird nicht verlangt.  
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Beschluss 

Das Budget der Erfolgsrechnung 2022 

 bei unverändertem Kirchensteuersatz von 0.184 Einheiten der Einfachen Steuer (BE) bzw. 9 % der ein-

fachen Staatssteuer (FR) 

 mit einem Verlust von CHF 85’568 

wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Informationen 

 Pfarramt 
Referentin: Katrin Bardet 

Katrin Bardet blickt dankbar auf die vergangenen sieben Jahre zurück, berichtet über ihrer pfarramtliche 

im vergangenen Jahr und schaut Zuversichtlich in die nahe Zukunft. 

Mittel- bis langfristig sind die Aussichten in Bezug auf die zwiespältig, dies aufgrund politischer Bestre-

bungen zur Angleichung der Kirchgemeinde- an die Kantonsgrenzen und folglich einer Abspaltung der 

Freiburger Gemeinden. 

Dem aus dem Jahr 1889 stammenden staatsrechtlichen Vertrag (Übereinkunft zu näherer Bestimmung 

der kirchlichen Verhältnisse der gemischten Gemeinden Ferenbalm, Kerzers und Murten zur Regelung 

der kirchlichen Verhältnisse dreier Evangelisch-reformierter Kirchgemeinden, die sich sowohl auf Berner 

wie auch Freiburger Gebiet erstrecken) würde die Grundlage entzogen. 

Sie dankt abschliessend allen Beteiligten für die schöne Zusammenarbeit. 

 Synodalrat der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg 
Referentin: Franziska Grau Salvisberg 

Per Anfang 2022 übernimmt Franziska Grau Salvisberg, Kerzers die kantonale Fachstelle Bildung des 

deutschsprachigen Teils der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg. Aufgrund dieses En-

gagements wird Franziska Grau-Salvisberg von ihrem Amt als Synodalrätin zurücktreten. 

Während ihrer Tätigkeit als Synodalrätin nimmt sie die Kirchgemeinde Ferenbalm als die «Insel der Seli-

gen» wahr und ist beeindruckt von der gute Zusammenarbeit, dem respektvollen, offenen und wertschät-

zenden Miteinander. 

Alfred Köhli dankt Franziska Grau Salvisberg für die schöne Zusammenarbeit und wünscht ihr alles Gute 

und viel Befriedigung im neuen Amt. 

 Kirchgemeinderat 

Personelles 
Referent: Peter Rytz 

 Sigristendienste 

Monique Jacqueline Senn gibt ihre Tätigkeit per Ende Jahr auf. Susanne Götschmann tritt per Feb-

ruar 2022 kürzer und steht der Kirchgemeinde künftig für Ferienablösung/Stellvertretung zur Verfü-

gung.  

Ab Anfang 2022 teilen sich Hans Fankhauser und Michael Schiesser das Sigristenamt im Jobsharing. 

Organisation 
Referent: Peter Rytz 

 Regionale Kooperation 

Mit der Umsetzung der Bezirksreform im Jahr 2014 gingen die sieben Kirchgemeinden des ehemali-

gen Kirchenbezirks Laupen in den Kirchlichen Bezirk Bern-Mittelland Nord über, einer der noch 13 

kirchlichen Bezirke der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. 

Die sich im ehemaligen Kirchenbezirk Laupen bewährte gemeinsame Bewältigung bestimmter Aufga-

ben wird mit einer allseitige Unterzeichnung der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen den Kir-

chen Region Laupen bis heute fortgesetzt. Der regionale Austausch bleibt dadurch erhalten, das Zu-

sammengehörigkeitsgefühl unter den Kirchgemeinden wird weiterhin gefördert und bildet eine gute 

Ausgangslange für die Zukunft. 

Im Zentrum der regionalen Retraite vom 12. März 2022 steht die Frage bzw. Vertiefung von regionaler 

Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden. Fachlich begleitet und moderiert wird der Anlass von 

Ralph Marthaler und Ursula Trachsel von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn.  
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Kommissionen 
Referent: Alfred Köhli 

Angesichts der unsicheren Situation wurde im November auf die Durchführung des Altersnachmittags 

verzichtet. Die Spielnachmittage sowie die Geburtstagsbesuche finden unter Einhaltung der behördli-

chen Vorgaben statt. 

Die Kommissionsmitglieder hoffen auf eine Durchführung des Altersnachmittags im Frühling 2022. 

 

3. Verschiedenes 

Votanten: Verschiedene 

 Hans Bongni, Büchslen erkundigt sich nach dem Verbleib der Gedenktafel mit den früheren Amtsträ-

gern. 

Der Kirchgemeinderat wird über ein erneutes Aufstellen der Gedenktafel im Kircheninnern entschei-

den.  

 Alfred Köhli dankt allen Mitarbeitenden, den Ratskolleginnen und Ratskollegen und allen für die 

Kirchgemeinde im Einsatz stehenden Personen für das grosse Engagement und die gute Zusammen-

arbeit. 

Es folgen keine weiteren Wortmeldungen. 

Der Präsident Alfred Köhli schliesst die Versammlung, verbunden mit dem Dank für das Erscheinen, das 

Interesse am Geschehen der Kirchgemeinde und wünscht allen eine besinnliche Adventszeit, frohe Fest-

tage und ein gesundes neues Jahr. 

 

 

Schluss der Versammlung: 11.00 Uhr 

 

Für die Kirchgemeindeversammlung  

 

 

A. Köhli    K. Winkelmann 

Präsident   Sekretärin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung 

Gemäss Art. 70 Organisationsreglement (OgR) Kirchgemeinde bernisch und freiburgisch Ferenbalm ist 

das Protokoll der ordentlichen Versammlung ab 8. Dezember 2021 in der Kirche öffentlich aufgelegen. 

Zum Protokoll wurden innert der Auflage-/Rechtsmittelfrist keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche 

in Form einer schriftlichen und begründeten Einsprache zuhanden des Kirchgemeinderates formuliert. 

Der Kirchgemeinderat hat das Protokoll in seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 genehmigt. 

 

 

 

K. Winkelmann, Sekretärin  

 

Ferenbalm, 16. Februar 2022 


